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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

30. OKTOBER 1936 • ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL 30. JAHRGANG • NUMMERN 18 und 19

In h a 11 : Lehrplan und Prüfungsreglement für die Lehrerbildung im Kanton Zürich — [Aus der Geschichte der Witwen- und
Waisenstiftung und der staatlichen Ruhegehälter für zürcherisches Volksschullehrer — Aus dem Erziehungsrate.

Lehrplan und Prüfungsreglement
für die Lehrerbildung im
Kanton Zürich
Eine notwendige Richtigstellung.
Von Dr. Hs. SchöZchZin, Seminardirektor, Küsnacht-Zeh.

Unter dem Titel «Die neue Lehrerbildung im Kan-
ton Zürich wirft ihre Schatten voraus» macht ein
Artikel in Nr. 40 der Schweizerischen Lehrerzeitung
vom 2. Oktober 1936 aufmerksam auf das Reglement
über die Fähigkeitsprüfungen der Absolventen ziir-
cherisclier Lelirerseminarien vom 3. März 1936. Der
Verfasser gibt seinem Erstatmen darüber Ausdruck,
dass das Reglement vom Erziehungsrat «ohne Füll-
lungnahme mit der Berufsgruppe, die davon betroffen
wird», erlassen wurde. Seine Feststellung, dass die
Gruppe der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä-
eher innerhalb der Gesamtanforderungen zu kurz
komme, erweitert er zu der Behauptung, dass die
neuen Bestimmungen «eine beträchtliche Senkung der
Ausweise über eine allgemeine Bildung» bedingen.

Wir sind dankbar für die Gelegenheit, über die
getroffenen Aenderungen Aufscliluss geben zu kön-
nen; die Nötigung, jetzt antworten zu müssen, kommt
einer früheren Absicht entgegen, die Entwicklung
der Bildimgsverhältnisse im kant. Lehrerseminar ein-
lässlicher darzustellen. Wir hegen die Hoffnung, ein
sachlicher Hinweis auf die Tatsachen und Verhält-
nisse werde auch in die Schalten einer überstürzten
Beurteilung Aufhellung bringen.

Es hiesse Wasser in den Rhein tragen, wollte man
den Lesern der Schweizerischen Lehrerzeitung noch
besonders darlegen, dass die Anforderungen an den
Beruf eines Erziehers an der Volksschule ganz we-
sentlich gestiegen sind. Seit Jahrzehnten kämpft die
Lehrerschaft für eine Verbesserung ihrer Ausbildung.
Die zeitliche Verlängerung — das ist die mehrfach
betonte Forderung der Schulsynode des Kantons Zü-
rieh — soll in erster Linie der Vertiefung der gegen-
wärtig sehr mangelhaften beruflichen Ausbildung zu-
gute kommen.

Diese vermehrten Anforderungen der Zeit verlan-
gen schon in den gegenwärtigen Lehrerbildungsan-
stalten berücksichtigt zu werden; sie wirken sich auf
allen Gebieten allgemeine und berufliche Ausbil-
dung) in vermehrter Beanspruchimg der Lehramts-
kandidaten aus. Die allseitige Beanspruchung der
Seminaristen ist derart, dass sie — ohne jede Senti-
mentalität betrachtet — als nicht länger tragbar be-
zeichnet werden muss. Davon könnten die Eltern
ernsthafter Seminaristen und Seminaristinnen einiges
erzählen. Eine derartige Stopfung müder, junger
Menschen mit Wissen darf nicht mehr den Anspruch

erheben, «Bildung des lebendigen Geistes» genannt
zu werden.

Als daher 1933 der zürcherische Kantonsrat sich
nicht entschliessen konnte, die Beratung des Ent-
wurfes für ein neues Lehrerbildungsgesetz aufzuneh-
men, als alle weiteren Bemühungen für eine provi-
sorische Notlösung scheiterten, mussten die verant-
wortlichen Organe eine sofortige Aenderung des Lehr-
plans von 1900 vornehmen. Am 16. J anuar 1934 wurde
er vom Erziehungsrat auf Beginn des Schuljahres
1935/36 in Kraft gesetzt. Der Erlass des neuen Prü-
fungsreglementes vom 3. März 1936 ist der zweite Teil
dieser Notlösung. Beide — Lehrplan und Prüfungs-
règlement — gehören zusammen und müssen als ein
Ganzes betrachtet werden.

Bevor wir die beiden Erlasse nach ihrem Inhalt
und ihrer Auswirkung betrachten, soll zunächst auf
den Vorwurf geantwortet werden, die Behörden seien
«ohne Fühlungnahme mit der Berufsgruppe, die be-
troffen wird», vorgegangen. Der Erziehungsrat des
Kantons Zürich, in dessen Entscheidungsbereich Lehr-
plan und Prüfungsbestimmungen fallen, setzt sich in
seiner überwiegenden Mehrheit aus Lehrern der ver-
schiedenen Stufen zusammen. Die Volksschullehrer-
schaft hat in dieser Behörde ihre besondere Vertre-
tung. Denjenigen Mitgliedern aber, die nicht oder
nicht mehr dem Lehrerstand angehören, darf das
Vertrauen nicht verweigert werden, dass sie imstande
sind, Sinn und Bedeutung ihrer Entscheide allseitig
zu würdigen. Von den sieben Mitgliedern der vor-
bereitenden Behörde, der Aufsichtskommission des
kant. Lehrerseminars, gehören drei der aktiven Volks-
schullehrerschaft an. Im einstimmigen Beschluss der
Aufsichtskommission kommt somit die Meinungsäus-
serung der Volksschullehrerschaft in einem Masse
zum Ausdruck, wie dies bei keiner andern höhern
Bildungsanstalt der Fall ist.

Der neue Lehrplan vom 16. Januar 1934, der den
alten vom 5. April 1900 ablöste, behält die Stunden-
zahl der einzelnen Fächer mit unbedeutenden Aus-
nahmen, auf die später hingewiesen wird, bei; in
keinem Fach werden die Unterrichtsstunden vermehrt.
Der Umfang des Lehrstoffes dagegen, besonders des
Teils, der gedächtnismässig anzueignen ist, wird ein-
geschränkt. Wir verwirklichen damit Bestrebungen,
wie sie auch in den Fachverbänden des Vereins
schweizerischer Gymnasiallehrer zum Ausdruck kom-
men. Im 64. Jahrbuch dieses Vereins enthält der Be-
rieht über die 21. Jahresversammlung der Vereinigung
schweizerischer Naturwissenschaftslehrer vom 28. Sep-
tember 1935 z. B. folgende EntSchliessung dieses Ver-
bandes: Auf die Frage, «Können und wollen wir auf-
klärend wirken, um die Oeffentlichkeit auf die Un-

(69) 801



zuträglichkeiten der bisherigen sogenannten «allge-
meinen Bildung» aufmerksam zu machen?», antworten
die Naturwissenschaftslehrer: «Wir wollen bei pas-
sender Gelegenheit einstehen für eine Gymnasialbil-
dung, die nicht einen möglichst grossen Stoffumfang,
sondern die Hebung der Persönlichkeit des Schülers
in den Vordergrund stellt.» — Durch die Verteilung
der Unterrichtsstunden der einzelnen Fächer sucht
der neue Lehrplan des Seminars — soweit dies durch
blosse Anordnungen möglich ist — einen sinnvollen
Aufbau der Bildung zu erreichen, wie er der geistigen
Entwicklung des einzelnen entsprechen dürfte. In
den untern Klassen stehen die beiden Sprachfächer
Deutsch und Französisch, die vermehrte Uebung er-
fordern, eher im Vordergrund; in der erfahrungsge-
mäss stärker der sinnenfälligen Wirklichkeit zuge-
kehrten Zeit der zweiten und dritten Seminarklasse
fällt auf den naturwissenschaftlichen Unterricht das
Schwergewicht, das letzte Halbjahr räumt der päd-
agogischen Theorie und wieder den Sprachfächern
mehr Raum ein. Mathematik und Geschichte sowie
die Kunstfächer werden ungefähr gleichmässig durch
alle Jahre hindurch geführt. Bisher war die zweite
Hälfte des vierten Ausbildungsjahres, die Zeit grösster
Reifung, stark belastet durch die Vorbereitungen auf
die Fähigkeitsprüfung in allen Gebieten. Jetzt ist die
Prüfung aufgelockert und verteilt sich auf die Zeit
vom Ende der dritten Klasse bis zum Ende der
vierten Klasse.

In den Fächern der mathematisch-naturwissenschaft-
liehen Gruppe, für deren Stellung Herr R. besonders
bangt, liegen die Verhältnisse im einzelnen folgender-
massen: Die auf Grund des alten Lehrplans erzielten
Ergebnisse des A/at/iematiAu/iferric/ites befriedigten
nicht. Beobachtungen an Kandidaten des Sekundär-
lehramtes bestätigten dies wiederholt. Im März 1933

einigten sich deshalb die Fachvertreter der Universi-
tät Zürich mit den Fachlehrern des kant. Lehrer-
seminars und des Lehrerinnenseminars der Stadt Zü-
rieh auf ein neues, in den Anforderungen eher ge-
steigertes Programm, das auch die Genehmigung der
Aufsichtskommission und des Erziehungsrates fand;
ihm entspricht beinahe unverändert das Programm
des neuen Lehrplans. Nimmt man die Stundenzahl
der vorbereitenden Sekundärschule mit derjenigen des
Seminars zusammen, so übersteigt die Summe die
Stundenzahl des Literar- imd Realgymnasiums der
Kantonsschule Zürich, auch das Gymnasium B der
Töchterschule Zürich hat weniger Mathematikstun-
den. Die bisherigen Erfahrungen bestätigen in ver-
schiedener Hinsicht die Ferbessemregere, die der neue
Lehrplan brachte. Der Fachexperte an der Fähigkeits-
prüfung 1936 z. B., der auch noch die alten Verhält-
nisse kannte und den Vergleich ziehen konnte, kam
— schon unter der Wirkung des neuen Prüfungsregie-
mentes — zu folgendem Urteil: «Die Prüfungen stell-
ten sich in gleiche Reihe wie Maturitätsprüfungen, in
denen wirklich Anforderungen gestellt wurden.» Die
Tatsachen beweisen also zwingend, dass die Furcht
vor einer Beeinträchtigung des Mathematikunterrichts
grundlos ist. Das Gegenteil ist der Fall: Durch Aen-
c? ~
derun g des Rahmens und des Programms und dank
dem Einsatz der Mathematiklehrer konnten gegenüber
/riiher icesentZic/ie Ferbesseritngera erzielt werden.

P/iysifc ist im neuen Lehrplan in bessere Verbin-
dung mit Chemie und Mathematik gebracht worden.
Chemie erfuhr durch Verminderung des Programms

in Mineralogie eine unwesentliche Kürzung um eine
Vierteljahresstunde. Der Unterricht in beiden Fächern
liegt jetzt in einer Hand, so dass Doppelspurigkeit
und ein Ueberschneiden der beiden Fachgebiete aus-
geschaltet sind. Neu ist, dass mit dem Abschluss des
Chemieunterrichts ein mündliches Examen abgelegt
werden muss. Durchwegs veraltete Sammlungen sind
dank grösserer Kredite erneuert, die Unterrichtsräume
den heutigen Ansprüchen angepasst worden oder wer-
den in nächster Zeit noch umgeändert werden. Auch
in diesen beiden Fachgebieten zeigen die Erfahrungen
der neuesten Zeit nur Verbesserungen gegenüber den
früheren Verhältnissen. Der Fachexperte in Chemie
z. B., dem genügend Vergleiche mit kantonalen und
eidgenössischen Maturitätsprüfungen zur Verfügung
stehen, hebt im Frühjahr 1936 die Vorbereitung der
Schüler, deren grossen Fleiss und den guten Geist des
Unterrichtes ganz besonders hervor.

Wiederum gemessen an den früheren Verhältnissen
hat der Unterricht in Biologie in den letzten Jahren
die grösste Förderung erfahren, obschon die Gesamt-
zeit im Einverständnis mit dem Fachlehrer und dem
langjährigen Prüfungsexperten um eine halbe Jahres-
stunde gekürzt wurde. Früher lag das Schwergewicht
in der ersten Klasse, im Herbst der zweiten schloss
der Unterricht ab und wurde erst in der vierten wie-
der aufgenommen. Jetzt wird er von der ersten Klasse
bis zum Herbst der vierten ununterbrochen durchge-
führt. Mit Ausnahme der vierten Klasse wird ausser-
dem der gesamte Unterricht in halben Klassen er-
teilt. Gleichzeitig ist dem Biologieunterricht ein be-
sonderes Haus, das frühere Uebungsschulgebäude, aus-
schliesslich zur Verfügimg gestellt und völlig neu ein-
gerichtet worden. • Auch die Sammlungen wurden
durchwegs erneuert. So ist es nun möglich geworden,
den Biologieunterricht weitgehend als Arbeitsunter-
rieht zu erteilen. Es darf wohl ohne Uebertreibung
gesagt werden, dass dieses Fach am Seminar Küsnacht
nun derart günstige Verhältnisse aufweist, wie sie an
keiner andern Mittelschule im Kanton Zürich be-
stehen. Die Ergebnisse der beiden letzten Fähigkeits-
Prüfungen z. B. — beide unter der Wirkung des neuen
Reglementes — dürfen sich denn auch sehen lassen.
Ein einziger Kandidat von 96 wurde mit 3% beurteilt,
der Durchschnitt aller übrigen lag bedeutend höher.

Wir mussten in der Darstellung der Verhältnisse
der Fächer der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Richtung breiter werden, weil der Verfasser des Ar-
tikels, auf den wir zu antworten haben, für diese
Gebiete besondere Befürchtungen hegt. Die Tatsachen
sagen demjenigen, der auf sie hören will, genug. Die
neuen organisatorischen Verhältnisse, die Verbesse-

rungen der Unterrichtseinrichtungen, vor allem die
Hingabe der Lehrer und Schüler, haben die Leisftm-
gere in diesen Fachgebieten ganz icesentZicZi geZioben.

Die Zmmanistisc/ie Bildung dagegen, die das Se-

minar vermittelt, hö'Zt keinem FergZeich mit andern
JZitteZ.se/iziZen stand — wir werden später noch auf
diese Feststellung eingehen —; dass die Ausbildung
in der Muttersprache, von der Volksschule aus be-

trachtet, heute ungenügend ist, das weiss jedermann.
Trotzdem durfte, mit Rücksicht auf die notwendige

Entlastung der Schüler, der Deutschunterricht jetzt
nicht ausgebaut werden; er erfuhr eine geringe Ver-
besserung dadurch, dass, um die Uebung zu ver-
mehren, nun zwei Jahresstunden in Halbklassen er-
teilt werden. Auch Französisch blieb unverändert;
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Geschichte dagegen, wo der gedächtnismässig aufzu-
fassende Stoff ohne Schaden etwas gekürzt werden
konnte, wurde mit einer halben Jahresstunde leicht
eingeschränkt. Zwei Jahresstunden im Halbklassen-
Unterricht schaffen dafür Gelegenheit zu vermehrter
Einführung in Quellen.

In der Gruppe der pädagogischen Fächer ist der
theoretische Unterricht zeitlich unverändert; die Ge-
samtzeit für die praktische Lehrtätigkeit dagegen
wurde verkürzt. Früher besuchten die Seminaristen
abwechselnd die Uebungsschule das ganze vierte Jahr
hindurch, jetzt in der Hauptsache nur noch im ersten
Halbjahr, im zweiten hospitieren sie noch während
total 8 Stunden. Diese verkürzte Zeit wird in der
Form der Lehrpraxis allerdings wesentlich intensiver
ausgenützt.

Der Vergleich mit der pädagogischen Ausbildung,
die der Primarlehramtskurs an der Universität Zürich
vermittelt, fällt sehr zuungunsten des Staatsseminars
aus.

In der Gruppe der Kimst/ächer und der Leibes-
Übungen wurden nur die letzteren etwas ausgebaut,
im übrigen blieb diese Fächergruppe unverändert.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass
der neue Lehrplan weder die allgemeine Ausbildung
schwächt, noch im besondern den Unterricht in den
mathematisch-realistischen Fächern herabsetzt, im
Gegenteil sind es gerade diese Fächer, die im innern
Ausbau gewonnen haben.

Sehen wir nun, wie sich das «neue Prü/«ngsreg/e-
ment», das Reglement über die Fähigkeitsprüfungen
der Absolventen zürcherischer Lehrerseminarien vom
3. März 1936, dem neuen Lehrplan anpasst. Dabei
muss das «alte Prüfungsreglement», das Reglement
über die Fähigkeitsprüfungen zur Patentierung zür-
cherischer Primarlehrer vom 27. Dezember 1907, zum
Vergleich herangezogen werden, nur dann kann über
die Aenderungen ein zutreffendes und sachliches Ur-
teil gefällt werden.

Die nachfolgenden Ausführungen bringen den
Nachweis, dass alle Aenderungen des Reglementes
eine Steigerung der Anforderungen an die Kandi-
daten bezwecken. Das alte Reglement verlangt einen
Notendurchschnitt von 3% ohne jede besondere Ein-
schränkung. Wenn es heute möglich scheint, wie
Herr R. ausgerechnet hat, mit 3% in 11 Fächern die
Prüfung zu bestehen, so musste früher ein Kandidat
als reif zum Lehramt erklärt werden, der in allen
Fächern nur die Note 3*4 hatte. Das neue Reglement
sieht vor, dass in jeder der 4 Fächergruppen (päd-
agogische, humanistische, mathematisch-realistische,
Kunstfächer und Leibesübungen) nicht mehr als je
eine Note unter 3% sein darf ; das alte Reglement
kannte diese Bestimmung nicht. Man könnte also dar-
nach ohne grosse Mühe ein noch viel «schrecklicheres»
Zahlenbild konstruieren als es von Herrn R. nach dem
neuen Reglement aufgestellt wurde. Wir dürfen uns
weitere theoretische Notenzusammenstellungen er-
sparen, da andere Bestimmungen, die der Verfasser
der Einsendung nicht anführt, dies praktisch über-
flüssig machen.

Das neue Reglement setzt für jede Fächergruppe
eine Mindestnotensumme fest. Die Gesamtsumme die-
ser Gruppenmindestsummen ist 78 (nicht 86, wie
Herr R. angibt zum Nachweis der Bedeutungsvermin-
derung der Gruppe der mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer). Hat ein Kandidat diese Mini-

malsumme 78 erreicht, so hat er damit die Prüfung
noch nicht bestanden, wie es beim alten Reglement
der Fall war, er muss ausserdem noch 8 Punkte mehr
erreichen. In welchen Fächern er aber diesen Ueber-
schuss über das äusserste Minimum erreichen will,
das steht ihm völlig frei. Diese Forderung strebt fol-
gendes an: Die Beurteilung durch den einzelnen Fach-
lehrer wird objektiver, bezieht sich nur auf die Lei-
stung, da er nicht mehr mit seiner Einzelnote die
direkte Verantwortung für das Bestehen oder Nicht-
bestehen der Prüfung trägt; der Ausgang der Prüfung
wird ja erst bekannt nach Feststellung aZier Ergeh-
nisse. Die Prüfung soll ferner nicht mehr wie früher
unter den Bestimmungen des alten Reglementes mit
dem Minimum aller Anforderungen bestanden wer-
den können. Vom Prüfungskandidaten wird eine ge-
wisse Mehrleistung verlangt in dem Gebiete seiner
Wahl, wo er besondere Begabimg aufweist oder sich
mit besonderer Neigung eingesetzt hat; ein ausgeprägt
mathematisch-naturwissenschaftlich befähigter Semi-
narist z. B. wird sich den Ueberschuss von 8 Punkten
in dieser Fächergruppe erwerben.

Diese Bestimmimg, dass über das Minimum hinaus
ein Ueberschuss von 8 Punkten erreicht werden muss,
und der Umstand, dass sämtliche Prüfungsresultate
erst nach aZZen Prüfungen bekannt gegeben werden,
machen es völlig unmöglich, dass sich die Zöglinge in
ihrem Eifer und in ihren Leistungen irgendwie «an-
passen» würden; die praktisc/iera Fr/a/trangen bewei-
sen das Gegenteil. Auch aus der Auflockerung der
Fähigkeitsprüfung haben die naturwissenschaftlichen
Fächer nur Nutzen gezogen.

Das Reglement sieht vor, dass die Leistungen wäh-
rend der Ausbildungszeit in hilliger Weise mitberück-
sichtigt werden. Das führt uns zu den Promotions-
bestimmungen, wie sie die Schulordnung des kant.
Lehrerseminars vom 23. Dezember 1925 festlegt. Im
Staatsseminar kann ein Schüler nur dann in eine
höhere Klasse promoviert werden, wenn in den wis-
senschaftlichen Fächern keine und in den Kunst-
fächern höchstens eine Note unter 3% vorhegt; zwei-
malige provisorische Promotion hat den Ausschluss
zur Folge. Herr R. möge diejenige Mittelschule nach-
weisen, die an den Uebertritt in eine höhere Klasse
derart strenge Anforderungen stellt.

Die theoretische Spekulation über die Auswirkung
des Reglementes, die der Verfasser des Artikels durch-
führt, ist also auch von diesem Standpunkt aus ge-
sehen völlig unfruchtbar; die früher erwähnten Be-
Stimmungen und diese Promotionsbedingungen ver-
unmöglichen es, dass Schüler mit extrem niedrigen
Leistungen überhaupt in die obern Klassen gelangen.

Das neue Reglement bringt somit eine Verschär-
fung der Prüfungsbestimmungen. Unter dem alten
Reglement war es eine grosse und ganz seltene Aus-
nähme, wenn die Fähigkeitsprüfung nicht bestanden
werden konnte. Die neueste Erfahrung ist anders.
Eine weitere empirische Untersuchung stützt diese
Tatsache: Alle unteren Grenzfälle der letzten zehn
Jahre wurden auf Grund der Bestimmungen des neuen
Reglementes überprüft, es zeigte sich, dass einige
Lehramtskandidaten die Prüfung heute nicht bestan-
den hätten, die früher durchgekommen sind. Auffal-
lend ist, dass es sich um Kandidaten handelt, in deren
Brauchbarkeit als Lehrer Zweifel gesetzt wurden und
mit denen in der Folge sich auch unsere oberste Er-
ziehungshehörde schon beschäftigen musste. Die Hoff-
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Illing ist also begründet, dass das neue Reglement sich
als richtiges Auslese-Instrument bewährt.

Wir kommen nun zu den besonders verschärften
Bedingungen in den Gruppen der humanistischen
und der pädagogischen Fächer; neu ist, dass in diesen
Fächergruppen der Notendurchschnitt 4 erreicht sein
muss.

Bei der Besprechung des Lehrplans schon wurde
darauf hingewiesen, dass auch die heutige humanisti-
sehe Bildung des Staatsseminars den Vergleich mit
andern Mittelschulen nicht aushält; ausser Franzö-
sisch haben wir keine andere obligatorische Fremd-
spräche; dem Deutschunterricht ist ein äusserstes
Minimum an Stunden zugeteilt.

Die Forderung auf Ausbau des Deutschunterrichtes
ergibt sich aus der Aufgabe der Lehrerbildungsanstalt.
Die verhältnismässig geringen Ergebnisse des gesamten
Unterrichtes in der Muttersprache sind seit langem
Gegenstand öffentlicher Kritik. Wir erinnern an die
Berichte der Bezirksschulpflegen, an Aeusserungen
von Hochschulprofessoren über die sprachliche Aus-
drucksfähigkeit von Studenten und an die Aussprache,
die im Kantonsrat vor einigen Jahren stattgefunden
hat. Alle diese Stimmen verlangen, dass der Unter-
rieht in der Muttersprache in den Mittelpunkt des
Volksschulunterrichtes gestellt werde. Die Lehrer-
schaft selber ist sich bewusst, wie schwierig es ist,
über Ziel und Methode dieses Unterrichtes ins klare
zu kommen. Jedenfalls aber ist eine gründliche mut-
tersprachliche Schulung des Lehrers unerlässliche Vor-
aussetzung einer erspriesslichen Lehrtätigkeit in die-
sein Fach. Ueberdies lassen sich aus dem Deutschun-
terricht Werte schöpfen, die für die Bildung der
Lehrerpersönlichkeit und für die Entwicklung der
geistigen Fälligkeiten, deren der Erzieher bedarf, von
höchster Bedeutung sind. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auch auf den Artikel von Herrn Prof.
Dr. Hs. Corrodi in Nummer 6 und 7, Jahrgang 1935,
der Schweizer Erziehungsrundscliau.

Schon das alte Reglement trägt diesen Forderungen
dadurch Rechnung, dass es für Deutsch zwei Noten
erteilt; das neue geht in gleicher Richtung noch weiter,
indem es die Note in deutscher Sprache doppelt zählt.
Auch die langjährige Praxis an der Aufnahmeprüfung,
an der die deutsche Sprache mit drei Noten vermehrtes
Gewicht besitzt, zeigt in dieser Richtung. Dem selben
Streben, das Gewicht der gegenwärtig dürftigen hu-
manistischen Ausbildung durch höhere Ansprüche zu
heben, entspricht das anderthalbfache Gewicht der
Note in der französischen Sprache. Diese letzte Mass-
nähme will aber auch den Verhältnissen an der Se-

kundarschule Rechnung tragen. An ungeteilten Se-

kundarschulen hat der Lehrer mit mathematisch-
naturwissenschaftlicher Ausbildung auch, ohne nen-
nenswerte weitere Ausbildung, den Französischunter-
rieht zu übernehmen. Er stützt sich dabei in der
Hauptsache auf den Unterricht, den ihm das Seminar
geboten hat. Schon allein aus diesem Grunde sollten
die Sekundarlehrer die besondere Erhöhung der An-
forderungen in der französischen Sprache voll wür-
digen können.

Herr R. ist schliesslich nicht gut unterrichtet, wenn
er annimmt, dass unter LnterricZits/üZirMng «wohl die
Probelektion zu verstehen sein wird», sie hat nur
nebensächliche Bedeutung. Diese Note entsteht auf
Grund der Leistungen in der sechswöchigen Lehr-
praxis an verschiedenen Schulen und enthält auch die

Beurteilung der völlig selbständig ausgeführten «päd-
agogisclien Schlussarbeit»; sie wird für jeden Kandi-
daten gemeinsam von einem Kollegium von minde-
stens fünf bis sechs bewährten und erfahrenen Kol-
legen der Volksschulstufe — den Lehrpraxislehrern
— festgesetzt. In dieser längeren Lehrpraxis, unter
mehrmals veränderten Umständen, zeichnet sich die
künftige Lehrerpersönlichkeit schon mit ziemlicher
Bestimmtheit ab. Warum soll die Befähigung der
Absolventen einer LeZirer&iZeZungsaresfaZf, praktisch
eine Schule zu führen und ihren Unterricht zu ge-
stalten, nicht mit einem besondern Gewicht versehen
werden? Wer die Aussprache über die neue Lehrer-
bildung unter den Volksvertretern in Parteien und
Behörden wachen Sinnes mitgemacht hat, versteht,
dass diese Massnahme versucht, den Forderungen ent-
gegenzukommen, die die Eltern an die Miterzieher
und Lehrer ihrer Kinder in erster Linie stellen. Die
pädagogische Theorie wird nur mit einer einfachen
Note bewertet. Die Anregung, einzelnen Noten ver-
schiedenes Gewicht zu geben, stammt übrigens aus
den Prüfungsvorschriften der ETH, in denen die
Diplomarbeiten mit noch grösserem Gewicht beurteilt
werden.

Durch die Revision des Lehrplans und des Prü-
fungsreglementes sind, wie aus dem Bisherigen her-
vorgeht, die Anforderungen in den humanistischen
Fächern ohne Beeinträchtigung der übrigen Ausbil-
dung leicht gesteigert worden. Es ist dies ein kleiner
Beitrag zur Auffüllung der emp/incZZicZistera Lücke,
treZcZie die allgemeine AusZuZcZureg am Seminar bisher
aufwies. Dass auch dieses wenige nicht ohne den
berühmten «Streit der Fakultäten» abgeht, beweist
neben andern Erfahrungen schon der Artikel des
Herrn R. In guten Treuen und in bester Absicht er-
achten es die verschiedenen Fachvertreter als ihre
Pflicht, bei solchen Gelegenheiten ihrem Fach mög-
liehst viel Raum und Geltung zu verschaffen. Das ist
verständlich. Ebensosehr ist es Pflicht der verantwort-
liehen Behörden, diesen Wettstreit von der zentralen
Bildungsidee der Schule her zu entscheiden. Sonst ist
der Schüler einem Ansturm von allen Seiten ausge-
setzt, dem er nur unter Preisgabe der wirklichen Bil-
dungswerte standhalten kann. Wie die Revision übri-
gens von der Hochschule gewertet wird, zeigt die Tat-
sache, dass gerade dank den neuen Bestimmungen die
Studienberechtigung des zürcherischen Primarlehrer-
patentes in jüngster Zeit erweitert werden konnte.
Die von den Fachvertretern gerne angeführte Be-
fürchtung, dass die Beschneidung ihres Faches eine
Verminderung der Studienberechtigung zur Folge
habe, fällt also dahin.

Mit einer besondern Warnrakete glaubt der Ver-
fasser die Lage des Sekundarlehrerstudiums beleuch-
ten zu müssen. Unsere Ausführungen antworten mit
verschiedenen Stellen auf seine Befürchtungen. Wir
möchten aber doch nicht unterlassen, im besondern
noch darauf hinzuweisen, dass gerade deshalb, weil
die Anforderungen des a/ten Prü/ungsregZemenfes
nicht ausreichten, das Reglement über die Fähigkeits-
Prüfungen zürcherischer Sekundarlehrer und Fach-
lehrer vom 15. Februar 1921 in § 4 verlangt:

«Bewerber um das Wählharkeitszeugnis (als Se-

kundarlehrer), die bei der Schlussprüfung an der
Vorbereitungsschule (Lehrerseminar, Gymnasium und
Industrieschule) im Deutschen, im Französischen, in
den mathematischen Fächern und in den Naturwis-
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senschaften nic/it mindestens die ö«re/isc/mi?7,snote
41/2 erhielten, haben vor ihrer Zulassung zur Sekim-
darlehrerpriifung in dem betreffenden Einzelfach eine
Nachprüfung zu bestehen.» Wird diese Bestimmung
nicht auch schon «ihre Schatten» auf die vorberei-
tende Bildung zurückwerfen?

Trotz heisser Bemühungen auch der Lehrerschaft
ist uns bisher eine grundlegende Umgestaltung der
zürcherischen Lehrerbildung versagt geblieben. Ein
gerechtes Urteil wird aber bestätigen, dass die ver-
antwortlichen Behörden alles getan haben, um die
Lehrerbildung innerhalb des Rahmens, den noch das
Unterrichtsgesetz von 1859 spannt, neu auszubauen.
Dabei durften aber die Behörden nicht übersehen,
dass seit der Entstehung des Unterrichtsgesetzes sich
im geistigen Leben bedeutsame Wandlungen vollzogen
haben. So haben z. B. die Naturwissenschaften seither
ihre Alleinherrschaft aufgeben und den Geisteswissen-
Schäften den ihnen gebührenden Platz einräumen
müssen. An diesen Tatsachen kann keine Schule, die
den Anspruch macht, eine Bildungsanstalt zu sein,
vorübergehen. Sollte die zürcherische Lehrerschaft
sich nicht darüber freuen, dass auch ihre Bildungs-
anstalt den Anschluss an die lebendige Entwicklung
sucht?

Alle, die an der Lehrerbildung mitarbeiten, wissen
aber deutlich genug, dass diese bisherigen Bemühun-
gen nur Stückwerk waren, dass auch heute noch vieles
fragwürdig geblieben ist. Wir denken dabei nicht ein-
mal in erster Linie daran, dass der ruhige Fluss der
allgemeinen Bildung empfindlich gestört wird durch
den Umstand, dass die Seminaristen der vierten Klasse
ihn durch ihre praktische Lehrtätigkeit in den
Uebungsschulen unterbrechen müssen; diese Verhält-
nisse werden in nächster Zeit nochmals überprüft,
und neue Wege sollen vorbereitet werden. Eine durch-
greifende Besserung aber wird erst die Verlängerung
der Ausbildungszeit bringen können.

Was schwerer wiegt und grössere Sorgen bereitet,
ist die übermässige Belastung der Schüler, die trotz
dem neuen Lehrplan noch geblieben ist, und damit
die ganze Fragwürdigkeit der gegenwärtigen Mittel-
Schulbildung überhaupt.

Wer in offener Beziehimg mit ganz ernsthaften
einstigen Schülern stehen darf, wer ein Organ besitzt,
das die Hemmungen und Stauungen in der täglichen
Bildungsarbeit herausspürt, der weiss, wie wenig -—-

ungeachtet bereitvollster Hingabe der Lehrer und
Schüler — der Unterricht bestimmend auf das Wesen
der jungen Menschen einwirkt; Schule und Leben
klaffen bedenklich auseinander. Immer noch wird
zu viel und zu vielerlei Stoff an den Schüler heran-
getragen, kaum kann er ihn äusserlich mit dem Ge-
dächtnis bewältigen. Trotz tönender Programme von
der «Bildung des ganzen Menschen» bleiben wir viel-
fach bei der Wissensvermittlung an schulmüde junge
Menschen; ihr Können, ihre schaffenden Kräfte wer-
den nicht entfaltet.

Es ist hoch erfreulich und ermutigend, dass an der
Tagimg des Vereins schweizerischer Gymnasiallehrer
in Baden 1932, in der das Verhältnis von Hochschule
und Gymnasium besprochen wurde, gerade die Ver-
treter der Hochschule mutig und überzeugend diese
Notlage der heutigen Mittelschule aufdeckten; so hat
z. B. Prof. Howald von der Universität Zürich es als
«unschätzbaren Gewinn» bezeichnet, wenn die Uni-
versität von einer neuen Mittelschule «kulturbewusste

und kulturempfindliche junge Menschen als Studcn-
ten bekommt, an Stelle der jugeredfic/ieri Greise, wie
sie jetzt nicht selten, bereits in aHen Wissenschaften
versiert und von allen ernüchtert, zu uns kommen.»
(Siehe auch die Voten der Professoren E. Brunner
und P. Niggli.)

Doch diese Betrachtungen gehen über das Thema,
von dem wir ausgegangen sind, und auch über den
gegenwärtigen Augenblick hinaus. In dieser Lage mag
es immerhin ein Trost sein, dass Lehrpläne und Prii-
fungsreglemente immer nur den äussern Rahmen bil-
den, dessen Wichtigkeit wir zwar nicht unterschätzen
wollen, der aber doch nicht das IFesen bedeutet. Ent-
scheidend ist der stets lebendige Geist, der die Lehrer
erfüllt und das Vertrauen zwischen Lehrern imd
Schülern, die den allein tragenden Grund aller Bil-
dungsarbeit schaffen.

Aus der Geschichte der Witwen- und
Waisenstiftung und der staatlichen Ruhe-
gehälter fürzürcherische Volksschullehrer
Von Dr. Hans Kreis. fScWussJ

Am 20. September 1909 trat der Kantonsrat auf die
Vorlage ein. Auch im Schosse des Parlaments stiess
das Obligatorium für die Lehrerinnen trotz der scharf-
sinnigen Deduktionen des Gutachtens Zürcher auf den
Widerspruch prominenter Mitglieder aller Parteien.
Darüber hinaus liess aber das Geschäft auch Zweifel
aufkommen an der soliden Fundierung der beiden an-
dem kantonalenWitwen- undWaisenkassen (Geistliche
und Lehrer an den höhern Lehranstalten; Verwal-
tungs- und Gerichtsbeamte), und es drohte eine neue
Verzögerung einzutreten durch einen Antrag auf Nach-
prüfung der finanziellen Grundlagen dieser Stiftungen
und eventuelle Reorganisation aller drei Kassen im
Sinne einer Verschmelzung. Er wurde im Laufe der
Beratungen zwar abgelehnt, und der Kantonsrat be-
willigte mit grosser Mehrheit die erforderlichen Kre-
dite. Am 8. November genehmigte auch die ausser-
ordentliche Schulsynode die Satzungen, wie sie hin-
sichtlich der Prämie und der spätem Inkraftsetzung
aus den Beratungen der Volksvertretung hervorgegan-
gen waren. Sie brachten ausser den bereits erwähnten
Punkten als Neuerung noch die Verpflichtung für die
männlichen Lehrkräfte, die nach dem 22. Altersjahr
Mitglieder der Stiftung wurden, zur Entrichtung einer
für jedes Alter festgesetzten Einkaufssumme. Noch
nachzutragen bleibt, dass der kantonale Prämienbei-
trag auch für die der Kasse angehörenden Lehrkräfte
an staatlich unterstützten oder gesetzlich unterstüt-
zungsberechtigten Unterrichts- und Erziehungsanstal-
ten bezahlt wurde, während die Lehrer an Privat-
schulen für die ganze Prämie aufzukommen hatten.

Der kapitalisierte Wert der von den Lehrerinnen
an die Amortisation des Defizites gejeisteten Beiträge
entsprach ungefähr dem Hilfsfonds. Dass die Lehre-
rinnen diese reine Wohlfahrtsinstitution durch ihre
Unterstützung retteten, durfte ihnen eine Genugtuung
sein und ihnen die Abfindung mit der neuen Lage er-
leichtem. Sie mochten wohl auch die, wie sich aller-
dings zeigen wird, vergebliche Hoffnung hegen, dass
in nicht allzuferner Zukunft ihre Wünsche durchdrin-
gen würden; denn § 21 der neuen Statuten erklärte
die Bestimmungen über die Leistungen der Kasse
gegenüber den Lehrerinnen nur für 10 Jahre in Kraft
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und sah nach Ablauf dieser Frist eine Untersuchung
über die Folgen des Beitritts der weiblichen Lehr-
kräfte und eine allfällige Neuordnung ihrer Stellung~ ~ o
zur Stiftung vor. So waren denn auf jenen Zeitpunkt
neue Auseinandersetzungen zu erwarten. Sie voll-
zogen sich dannzumal unter wesentlich andern Ver-
hältnissen.

Die nun wieder gut fundierte Witwen- und Waisen-
Stiftung trat mit 1910 eine neue Etappe ihres Lebens-
weges an. Ueberraschend schnell war das versiehe-
rungstechnische Defizit getilgt. Belief es sich am
1. Januar 1910 auf 734 379 Fr., so sank es bis zu Be-
ginn des Jahres 1916 auf 127 668 Fr., um sich hierauf
innert Jahresfrist in einen Vorschlag von 37 709 Fr.
zu verwandeln. Der Gründe für diese erfreuliche Er-
scheinung waren verschiedene. Einmal war es mög-
lieh, die Gelder zu einem erheblich höhern Zinsfuss
anzulegen (Vâ zu 4V4—5 °/o, Vä zu 4 ®/o), als er seiner-
zeit den Berechnungen zugrunde gelegen hatte

3 V2 ®/o). Eliezu gesellte sich eine grössere Mortalität
der Witwen und eine kleinere der Lehrer, als ange-
nommen worden war. Auch die Zahl der rentenhe-
rechtigten Kinder war geringer, und die Leistungen
der Kasse an die Lehrerinnen erreichten nicht die
vorausgesehene Höhe. Das Deckungskapital, das am
1. Januar 1910 922 839 Fr. betragen hatte, war his zum
gleichen Datum des Jahres 1918 auf 2 714 587 Fr. an-
gestiegen, und der Hilfsfonds zeigte im gleichen Zeit-
räum ein Anwachsen von 261 361 Fr. auf 296 704 Fr.,
so dass sich das Gesamtvermögen der Anstalt zu Be-
ginn 1918 auf 3 011 292 Fr. belief.

Es dürfte an dieser Stelle ein kurzer Ueberblick
über die bisherigen Leistungen der Kasse am Platze
sein. Von 1884 bis 1918 hatte sie ausbezahlt 1146 Ren-
ten zu 200 Fr., 3281 zu 400 Fr. und 617 zu 600 Fr.,
was einer Summe von 1 911 800 Fr. gleichkam.

Es war gut, dass die Sanierung in so kurzer Zeit
erreicht werden konnte und die Kasse nach einem
Jahrzehnt finanziell gekräftigt dastand. Fällt doch in
diese Jahre der Weltkrieg mit seinen verheerenden
Wirkungen auf die Wertbeständigkeit des Geldes. Die
bei der letzten Statutenrevision angesetzte Rente er-
wies sich während der Kriegsjahre als völlig unzu-
reichend und musste nun durch eine beträchtliche Er-
höhung mit der stark verminderten Kaufkraft des
Frankens wieder in Einklang gebracht werden.

Auch in einer andern Hinsicht stand man vor einer
neuen Situation. Die rechtliche Stellung der Lehrerin
hatte sich etwas gewandelt. Ihr Recht auf \erehe-
lichung ohne Rücktrittsverpflichtung war durch die
Verwerfung der Gesetzesvorlage von 1912 anerkannt.
Die Frage der Gesetzlichkeit ihrer Heranziehung zur
Stiftung auf Grund des Unterrichtsgesetzes von 1859

war bedeutungslos geworden, seit im Gesetz über die
Leistungen des Staates für das Volksschulwesen und
die Besoldungen der Lehrer von 1919 das Obligatorium
ihrer Zugehörigkeit zur Kasse ausdrücklich ausge-
sprochen wurde.

Schon zu Beginn des Jahres 1919 lag ein neuer Sta-
tutenentwurf der Aufsichtskommission vor, der den
Schulkapiteln unterbreitet wurde. Der Stand der Stif-
tung gestattete eine wesentlich höhere Rente an die
Witwen und ausserdem die Ausrichtung einer Zusatz-
rente an die Waisen, ohne dass die Prämie im gleichen
Verhältnis heraufgesetzt zu werden brauchte. Bei den
nun folgenden Beratungen in den Kapiteln und an der
Synode bestanden wieder zwei Auffassungen über den

Charakter der Stiftung, die unvereinbar waren. Die
Einstellung der Lehrerin zu ihr war die gleiche ge-
blieben wie zehn Jahre früher. Als reine Versiehe-
rungsanstalt hatte sie nach ihrer Meinung jedem Mit-
glied, ohne Rücksicht auf Geschlecht und Zivilstand,
ungefähr die gleiche Gegenleistung für seine Prämie
zu bieten. Nach dem von Professor Riethmann aus-
gearbeiteten Gutachten war «das Risiko, das die Kasse
durch die den Lehrerinnen seit 1910 angebotene Ver-
Sicherung effektiv getragen hatte, schon mit 20 ®/o des
Endwertes der einbezahlten persönlichen Prämien
jedenfalls mehr als gedeckt». So hielten sich die Leh-
rerinnen berechtigt, Anspruch zu erheben auf die rest-
liehen 80 °/o ihrer Leistungen an die Stiftung. Ihre
Forderungen gingen daher anfänglich auf Auszahlung
einer Kapitalsumme heim Hinschied oder im Er-
lebensfall nach zurückgelegtem 60. Altersjahr. Sodann
verlangten sie die Rückzahlung des ihren Prämienein-
Zahlungen entsprechenden Deckungskapitals an Leh-
rerinnen, die vor dem 60. Altersjähr pensioniert wur-
den und austraten. Im Laufe der Beratungen be-
schränkten sie sich auf die Todesfallsumme. Ihre Vor-
schläge bezweckten, wie die Svnodalreferentin sich
ausdrückte, «nicht mehr und nicht weniger als die
Ausgestaltung der Witwen- und Waisenstiftung in eine
Hinterbliebenenstiftung, die alle Glieder des zürche-
rischen Volksschullehrerstandes zu umfassen hätte».
Die ledigen Mitglieder sollten über die auszuzahlende
Summe frei verfügen dürfen gemäss der für sie be-
stehenden Hinterlassenenfürsorge, die in jedem Fall
verschieden war. Bei Gewährung dieser Kapitalsumme
wollten die Lehrerinnen auf ihre bisherigen Renten-
ansprüche verzichten. Zeigte auch anfänglich die Leh-
rerscliaft diesen Forderungen gegenüber grosses Ent-
gegenkommen und war zuerst auch die Aufsichtskom-
mission der Todesfallsumme günstig gesinnt, so er-
folgte im weitern Verlauf der Statutenrevision eine
«Reaktion», so dass der Synode von 1919 ein Entwurf
unterbreitet wurde, welcher der Anstalt wieder mehr
als seit 1909 die ursprüngliche Zweckbestimmung als
Witwen- und Waisenstiftung zurückzugeben beahsich-
tigte. Er behandelte Lehrer und Lehrerinnen insofern
völlig gleich, als er neben der Witwenrente auch die
Witwerrente enthielt. Mit einem Mehr von 3 : 1 sank-
tionierte die Synode diese Auffassung, und mit 519

gegen 80 Stimmen wurde die Vorlage angenommen.
Die Kasse zahlte nunmehr:

1. eine Jahresrente von 1200 Fr. an den überleben-
den Ehegatten lebenslänglich oder bis zur Wiederver-
heiratung. Verehelichte sich ein Mitglied von über 60
Jahren mit einem um mehr als 20 Jahre jüngeren
Ehegatten, so reduzierte sich die Rente für jedes Jahr
des Altersunterschiedes um 50 Fr.;

2. eine Jahresrente von 600 Fr. an die jüngste Halb-
waise und von 400 Fr. an jede weitere Halbwaise bis
zum vollendeten 18. Jahr;

3. eine Jahresrente von 800 Fr. an die jüngste Ganz-
waise und von 600 Fr. an jede weitere Ganzwaise bis
zum gleichen Alter;

4. eine Jahresrente bis 1200 Fr. an die Hinterlas'-
senen eines Mitgliedes (Eltern, Kinder von mehr als
18 Jahren und Geschwister), sofern für sie keine Ren-
tenanspriiehe an die Kasse bestanden und sie für ihren
persönlichen Unterhalt auf das Einkommen des ver-
storbenen Mitgliedes angewiesen waren.

Diese letztere Rente war also hinfort an die Be-
dürftigkeitsklausel geknüpft, entgegen dem Vorschlag

806 (74)



der Lehrerin. In diesem Vorbehalt kam die Ver-
sclilechterung ihrer Stellung zur Stiftung gegenüber
den Satzungen von 1909 hauptsächlich zum Ausdruck.

Aus der Kasse erhielten zudem, fünfjährige Zuge-
hörigkeit vorausgesetzt, austretende ledige Mitglieder
50 ®/o ihrer Beiträge, verheiratete, verwitwete oder ge-
schiedene 25 ®/o derselben zinslos zurück. Endlich er-
laubte die günstige Lage der Anstalt, sämtliche be-
stehenden Witwenrenten um 300 Fr. heraufzusetzen.

Diesen Leistungen stand ein Jahresbeitrag von 180
Franken für die obligatorisch der Stiftung angehören-
den und die diesen gleichgestellten Mitglieder (Lehrer
an staatlichen oder vom Staate unterstützten Erzie-
hungsanstalten) gegenüber. Für Mitglieder im Ruhe-
stand betrug er fortan die Hälfte, für andere Mit-
glieder erhöhte er sich um den Staatsbeitrag.

Der andere Vertragspartner, der Kanton, trat 1919
in eine rechtlich noch festere Verbindung mit der
Stiftung als bis anhin; denn § 24 des Gesetzes über
die Leistungen des Staates für das Volksschulwesen
usw. dieses Jahres erhielt folgenden Passus: «Der
Staat leistet für jeden Versicherten einen nach dessen

eigenen Prämien und den Versicherungsleistungen zu
bemessenden jährlichen Beitrag, dessen Höhe durch
den Kantonsrat bestimmt wird». Der Staatsbeitrag
betrug mit dem Inkrafttreten der neuen Statuten 90
Franken pro Mitglied.

Schon drei Jahre später hatte sich die Synode wie-
der mit der Stiftung zu befassen. Es lagen freilich
Anträge vor, die keine langen Debatten befürchten
Hessen, sondern diskussionsloser und freudiger Zu-
Stimmung sicher waren. Es heisst im Synodalbericht
von 1922 : «Eine bis jetzt allzu vorsichtige Bilanz-
Politik hat der Stiftung die Ansammlung stiller Re-
serven ermöglicht, die sich nutzbar machen lassen,
ohne im geringsten die sicheren Grundlagen der Stif-
tung in Frage zu stellen. Eine neue Berechnungsart
ergibt pro 1922 einen Ueberschuss von rund 2Vä Mil-
lionen Franken, welcher es möglich macht, entweder
die Leistungen der Stiftung zu erhöhen oder diejeni-
gen der Pflichtigen zu vermindern.» Die Aufsichts-
kommission beschritt in ihren Vorschlägen, die mit
Beifall angenommen wurden, den Doppelweg. Gemäss
dieser neuen Statutenrevision, die nur die Leistungen
der Kasse und der Mitglieder betraf, wurde die Prä-
mie von 180 auf 160 Fr. (für die Pensionierten auf
80 Fr.) herabgesetzt unter gleichzeitiger Reduktion
des Staatsbeitrages von 90 auf 80 Fr.; sodann erfuhren
die Ehegatten- und die anwartschaftlichen Renten eine
Erhöhung von 1200 auf 1500 Fr., die Ganzwaisen-
renten von 800 auf 1200 Fr., bzw. von 600 auf 800 Fr.
und zudem sämtliche laufenden Witwenrenten um
100 Fr. Die zweimal bewiesene Solidarität den Hinter-
lassenen verstorbener Mitglieder gegenüber bewirkte,
dass 9 Renten zu 200 Fr. (Statuten von 1884) auf
600 Fr. anstiegen, 97 zu 400 Fr. (1890) auf 800 Fr.,
118 zu 600 Fr. (1909) auf 1000 Fr. und 34 zu 1200 Fr.
(1920) auf 1300 Fr. Die Lehrerinnen erhielten die
protokollarische Zusicherung der Synode, die Auf-
Sichtskommission werde bei Ansetzung der mit der Be-
dürftigkeitsklausel beschwerten Anwartschaftsrente
eine «möglichst weitherzige Auslegung» des betreffen-
den Paragraphen walten lassen, die Untersuchung
wohlwollend führen und sich bei derselben «in der
Regel auf die Prüfung amtlicher Aktenstücke be-
schränken».

Die übrigen Bestimmungen der Satzungen von 1919
gingen unverändert in die von 1922 und zum Teil auch
in die von 1929 über. Verschiedenes wurde darin
gegenüber früher neu geordnet. An den Jahresüber-
Schüssen hat der Staat fortan mit einem Drittel teil,
dem Hilfsfonds fliesst nur noch ein Zehntel zu, der
Rest verbleibt seither beim Deckungskapital als Dek-
kung «für den Fall, dass den Bilanzen wieder ein
Zinsfuss von weniger als 4®/o zugrunde gelegt werden
nrass». Der Abbau in der Aeufnung des Hilfsfonds
Hess sich wohl verantworten, da man damit rechnen
durfte, dass die grösseren Leistungen der Stiftung an
die Hinterbliebenen in Zukunft eine weniger starke
Inanspruchnahme seiner Mittel zur Folge haben werde.
Die Aufnahme in die Kasse geschah mit dem Eintritt
in den zürcherischen Schuldienst als Verweser oder
gewählter Lehrer. Kandidaten des Sekundarlehramtes
wurden für höchstens drei Jahre von der Beitrags-
pflicht befreit, unter Verlust jedoch ihrer Rechte an
die Stiftung während dieser Zeit. Nach dem 25. AI-
tersjalir Eintretende mussten sämtliche Jahresprämien
ohne Zins für das 26. und die folgenden Jahre nach-
zahlen. Die Zahl der Mitglieder der Aufsichtskommis-
sion, schon 1909 auf sechs erhöht, wurde nun entspre-
chend dem stark vermehrten Mitgliederbestand auf
acht angesetzt und den Lehrerinnen eine angemessene
Vertretung darin zugestanden. Präsident der Kommis-
sion ist der Erziehungsdirektor geblieben, als Aktuar
amtet mit beratender Stimme seit 1920 der Erziehungs-
Sekretär. Hatten die Satzungen von 1909 alle drei
Jahre die Aufstellung einer versicherungstechnischen
Bilanz verlangt, so erfolgt sie nun seit 1920 jedes Jahr.

Auf die letzte Statutenrevision, die ins Jahr 1929

fällt, sei nur noch ganz kurz eingetreten. Die günstige
Entwicklung der Anstalt, wie sie oben gezeigt worden,
hielt auch die zwanziger Jahre hindurch an. Zu An-
fang 1929 hatte das Deckungskapital 6 572 117 Fr. er-
reicht, der Hilfsfonds wies einen Bestand von 402 702
Franken auf, so dass das Stiftungsvermögen annähernd
7 Millionen Fr. betrug. Die jährlichen Gewinne be-

wegten sich seit 1926 beständig um 200 000 Fr., ge-
wohnlich darüber, und gegen die Hälfte der vom Kan-
ton geleisteten Beiträge floss daher in diesen vier Jah-
ren wieder in die Staatskasse zurück. Die Sicherheit
der Stiftung hatte trotzdem in keiner Weise gelitten,
und von den bisherigen technisch-statistischen Grund-
lagen brauchte nicht abgegangen zu werden, «da man
nach wie vor eher auf der pessimistischen Seite der
Rechnung blieb». Die Anstalt verdankte die überaus
grossen Gewinne hauptsächlich drei Faktoren: einer
weit grösseren Untersterblichkeit der Mitglieder gegen-
über derjenigen der Witwen, als vorausberechnet wor-
den war, einem höhern Zinsertrag der Kapitalien und
bedeutenden Mutationsgewinnen, die abhängig sind
von der Differenz zwischen ein- und austretenden
Mitgliedern und deren Alter und Zivilstand.

So durfte man es wagen, die Mittel der Stiftung in
vermehrtem Masse den Mitgliedern zugute kommen
zu lassen. Von einer Senkung der Beiträge wurde Um-
gang genommen; die Mehrheit der Mitglieder lehnte
dies ab. Die jetzigen Statuten brachten:

1. eine Erhöhimg der Ehegatten- und der anwart-
schaftlichen Rente auf 1800 Fr. Einbezogen wurden
in den Kreis der zum Genuss der letzteren Berechtig-
ten auch die Stiefeltern und Enkel des verstorbenen
Mitgliedes;
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2. eine Jahresrente von 1800 Fr. an die Eltern, bzw.
an den noch lebenden Elternteil eines unverheiratet
gebliebenen Mitgliedes;

3. die Hinaufsetzung des rentenberechtigten Alters
für Waisen auf 20 Jahre;

4. die Hinaufsetzung der laufenden Witwenrenten
um 100 Fr.;

5. die Erhöhung des Rückerstattungsanteils für aus-
tretende ledige Mitglieder auf 75% ihrer Leistungen
und auf 50% für die übrigen;

6. die Hinaufschiebung des nachzahlungspflichtigen
Alters auf 27 Jahre.

Die Aufgabe, welche die Witwen- und Waisenstif-
tung für zürcherische Volksschullehrer heute zu er-
füllen hat, geht bedeutend über den früheren Rah-
men hinaus. Sie ist allmählich auch zur Hinterblie-
benenversicherung geworden. Zwar ist der Standpunkt
der Vorkämpferinnen der Lehrerinnen nicht völlig
durchgedrungen; angenähert aber hat man sich ihm
erheblich. Das Jahr 1909 bedeutet einen Wendepunkt
in der Geschichte der Institution. Es musste durch
die Veränderung in der Zusammensetzung der Stif-
tungsmitglieder zu einem solchen werden; denn es ging
auf die Dauer nicht an, einen wesentlichen Teil des

Lehrkörpers von der Nutzniessung fast völlig auszu-
schliessen. Die erfreuliche finanzielle Entwicklung der
Kasse, die alle Erwartungen übertraf, hat zu der Be-
schleunigung des Prozesses viel beigetragen. Sie hat
auch mitgeholfen, die Selbständigkeit der Anstalt dem
Staate gegenüber zu wahren, indem die Beanspruchung
seiner Mittel in mässigen Grenzen gehalten werden
konnte.

Unabhängig vom Staat, lediglich mit seiner gele-
gentlichen Unterstützung, war seinerzeit auf privat-
korporativer Grundlage versucht worden, sowohl die
Alters- als auch die Hinterbliebenenversicherung für
die zürcherische Lehrerschaft zu verwirklichen. Mit
der Regeneration nahm der Staat die erstere an die
Hand durch die Gewährung von Additamenten, die,
zuerst in beschränkter Zahl vorgesehen, seit 1845 als
Ruhegehälter praktisch jedem Lehrer zukamen, bei
dem die gesetzlichen Voraussetzungen vorhanden
waren. Da man sich der Einsicht nicht verschliessen
konnte, dass das unzureichende Einkommen den Leh-
rem keine oder nur ungenügende Ersparnisse für
einen von ökonomischen Sorgen freien Lebensabend
erlaube, aber ausserstande war, die Besoldungsansätze
zu erhöhen, führte man als Ersatz die Ruhegehälter
ein. Sowie daher in kritischen Tagen von hoher Re-
gierungsstelle aus die Pensionsansprüche als «wohl-
erworbene Rechte» der Lehrer erklärt wmrden, so
durften letztere selbst das Ruhegehalt mit Recht stets
als einen Besoldungsteil betrachten, und darf es auch
die heutige Lehrerschaft als solchen auffassen.

Im Gegensatze zu der staatlichen Schöpfung der
Ruhegehälter ist die Witwen- und Waisenstiftung ein
Werk der Lehrerschaft selbst, wenn auch eine enge
Bindung an den Staat besteht, der durch seine weit-
herzige Unterstützung deren Gründung ermöglichte
und ihren Bestand sicherte. Es ist lebhaft zu wün-
sehen, dass die heute gut fundierte Stiftung die ge-
genwärtige Wirtschaftskrise überstehe und auch für-

derhin als selbständiges Institut ihren Zweck erfülle
im Sinn und Geist derer, die sie einst ins Leben riefen.

Aus dem Erziehungsrate
14. Der Beitrag an den Lehrerverein Zürich für

1935 wird von Fr. 1000.— im Jahre 1934 auf Fr. 700.—
herabgesetzt, der des Lehrervereins Winterthur von
Fr. 250.— auf Fr. 150.—. Beide Vereine werden dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die Verschlechterung
der finanziellen Lage des Kantons die Zusicherung
weiterer Subventionen unmöglich macht.

15. Aus einer Verfügung der Erziehungsdirektiou
ergibt sich, dass auch der Staatsbeitrag an den Studen-
tengesangverein von Fr. 1000.— auf Fr. 700.— herab-
gesetzt wird.

16. Auf eine Anfrage hin befasste sich der Erzie-
liungsrat mit der Frage, ob Schülern der Primär- und
Sekundärschule das Tragen politischer Abzeichen zu
gestatten sei. Da keine konkreten Vorkommnisse vor-
lagen und es sich offenbar um eine theoretische Er-
kundigung handelte, Wirde auf die endgültige Be-
handlung des Geschäftes verzichtet.

17. Aus den Berichten der Schulkapitel ergibt sich,
dass die Kapitelsbibliotheken verhältnismässig wenig
benutzt werden. Es wurde daher beschlossen, die
Frage zu prüfen, ob nicht eine neue Form für die
Kapitelsbibliotheken gesucht werden sollte. (Das
Schulkapitel Zürich hat seine Bibliothek schon heute
mit der des Pestalozzianums vereinigt.) Der Syno-
dalvorstand wurde beauftragt, mit den Kapitels-
bibliothekaren die Frage der Reorganisation der Ka-
pitelsbibliotheken zu prüfen. (Der gegenwärtige
Staatsbeitrag an die Kapitelsbibliotheken beträgt
Fr. 330.—; früher waren es Fr. 660.—.)

18. Wegen Krankheit der Mutter, zu Studien-
zwecken und weiterer Ausbildung, zur Vollendung
einer Dichtung, in einem andern Fall zur Fertigstel-
lung eines Schulwerkes wurde in 6 Fällen Urlaub mit
Dauer von 3 Wochen bis zu einem Jahr gewährt.
Die Stellvertretungskosten gingen jeweilen zu Lasten
der Beurlaubten.

19. Auf Grund von § 19 des Leistungsgesetzes vom
2. Februar 1919, wonach der Erziehungsrat berech-
tigt ist, einen Lehrer, der infolge Krankheit... aus-
serstande ist, das Lehramt auszuüben, zwangsweise in
den Ruhestand zu versetzen, wurde eine Lehrkraft
pensioniert, deren Verhalten in der Schule unpas-
sende sexuelle Aufklärung) und dem Erziehungsrat
gegenüber den Verdacht auf psychische Störungen er-
weckt hatte. Das psychiatrische Gutachten lautete auf
schizophrene Charakterveränderung. — Eine andere
Lehrkraft, die im vergangenen Jahr ihres seelischen
Gesundheitszustandes wegen beurlaubt worden war,
wurde erneut aufgefordert, sich zur psychiatrischen
Untersuchung zu stellen. Da sie sich weigerte, der
Aufforderung nachzukommen, wurde sie auf Grund
von § 9 des Unterrichtsgesetzes suspendiert. Die Stell-
Vertretungskosten fallen zu ihren Lasten, bis ein amts-
ärztliches Zeugnis feststellt, die Erscheinungen, welche
zur Amtseinstellung führten, seien Ausfluss einer
Krankheit.
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